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Europäische Verbraucherkreditinformationen bei Überziehungskrediten

1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers

Kreditgeber

Anschrift

Telefon

E-Mail

Internet-Adresse

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kredits

Kreditart

Gesamtkreditbetrag
Obergrenze oder Summe aller Beträge, die 
auf  grund des Kreditvertrags zur Verfügung 
gestellt wird.

Laufzeit des Kreditvertrags

Sie können jederzeit zur Rückzahlung des 
ge samten Kreditbetrags aufgefordert wer-
den.

Überziehungsmöglichkeit (eingeräumte Kontoüberziehung)

Die Bank stellt Ihnen eine Überziehungsmöglichkeit (Kontoüberziehung) mit einem Kreditrahmen auf Ihrem Girokonto 
unbefristet zur Verfügung. Über den eingeräumten Kreditrahmen können Sie frei verfügen. Eingehende Zahlungen 
werden grundsätzlich verrechnet. Die Zinsabrechnung erfolgt im Rahmen der Kostenabrechnung für Ihr Girokonto.

0,00 Euro

unbefristet

Ja.

3. Kreditkosten

Sollzinssatz oder gegebenenfalls die verschie-
denen Sollzinssätze, die für den Kreditvertrag 
gelten

Dieser Sollzins wird wie folgt berechnet:
Der Monat wird mit 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen berechnet (30/360).

Der Sollzinssatz beträgt % p. a. und ist gebunden bis zum Ende des Quartals.
Bzgl. der Änderung von Sollzinsen vereinbaren die Vertragsparteien folgende Regelung:
Den Sollzinssatz für das folgende Kalendervierteljahr wird die Bank umgehend schriftlich mitteilen. Danach wird die Bank 
2 Monate vor dem Ende der Sollzinssatzbindung ein neues Angebot unterbreiten. Bei einer Sollzinsfestschreibung kön-
nen Änderungen frühestens mit deren Ablauf erfolgen. Sofern keine neue Sollzinsvereinbarung getroffen wird, kündigt 
die Bank die eingeräumte und/oder geduldete Überziehungsmöglichkeit (Kontoüberziehung). Bei der Bemessung der 
Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen (siehe Allgemeine 
Geschäftsbedingungen Ziffer 19). Während dieser Kündigungsfrist hat der zuletzt vereinbarte Sollzinssatz weiterhin 
Gültigkeit. Bei einer Erhöhung von Sollzinsen kann der Kreditnehmer den davon betroffenen Kreditvertrag innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kreditnehmer, so werden 
die erhöhten Sollzinsen nicht zugrunde gelegt und der zuletzt vereinbarte Sollzinssatz ist weiterhin gültig.
Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen.

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte

Beendigung des Kreditvertrags

Datenbankabfrage
Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und un -
entgeltlich über das Ergebnis einer Daten bank-
abfrage unterrichten, wenn ein Kredit an trag 
auf   grund einer solchen Abfrage abgelehnt 
wird. Dies gilt nicht, wenn eine ent sprechende 
Un terrichtung durch die Rechts   vor schriften der 
Europäischen Gemeinschaft untersagt ist oder 
den Zielen der öffentlichen Ordnung oder 
Sicher heit zuwiderläuft.

 Bank und Kunde können jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Im Falle der Kündigung durch die 
Bank wird diese dem Kunden eine angemessene Frist für die Rückzahlung einräumen. Im Falle der Kündigung durch 
den Kunden ist dieser zur sofortigen Rückzahlung verpflichtet.

 Bei Zahlungsverzug wird Ihnen ein Verzugszinssatz pro Jahr von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis zinssatz 
berechnet. Die Höhe des jeweils aktuellen Basiszinssatzes wird von der Deutschen Bundesbank jeweils zum 1. Januar und 
zum 1. Juli eines jeden Jahres durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger bekannt gegeben. Der Verzugszinssatz beträgt 
danach derzeit 8,12 % p. a. Die Geltendmachung eines konkreten Ver zugs schadens bleibt der Bank vorbehalten.

Kosten bei Zahlungsverzug
Verspätete Zahlungen können schwerwiegen-
 de Folgen für Sie haben (z. B. Zwangs ver kauf) 
und die Erlangung eines Kredits er schwe ren.

Seine eigenen Aufwendungen, wie z. B. Telefon, Internet und Porti, hat der Kreditnehmer zu tragen.Kosten

5. Zusätzlich zu gebende Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen

a) zum Kreditgeber

Eintrag im Handelsregister

Zuständige Aufsichtsbehörde

Der Kreditgeber ist eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart unter der Handels-/Genossenschaftsregisternummer Gen.-
Register-Nr.: 236
Die für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentralbank, Sonnemann-
straße 22, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, 
Deutschland); die für den Schutz der kollektiven Verbraucher interessen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 
60439 Frankfurt am Main.
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b) zum Kreditvertrag

Ausübung des Widerrufsrechts
Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Ka len-
der tagen den Kreditvertrag zu widerrufen.

Ausübung des Widerrufsrechts Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertrags bestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend 
unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Daten-
träger (z. B. Brief, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufs frist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf 
einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1.  die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche
Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und
die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;

2.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulas-
sung zuständige Aufsichtsbehörde;

3.  die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere An schrift, 
die für die Geschäfts beziehung zwischen dem Unternehmer und dem
Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Perso nen ver eini-
gungen oder Personengruppen auch den Namen des Ver tre tungs-
berechtigten;

4.  die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informa tio-
nen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;

5.  den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit ver-
bundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abge-
führten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann,
seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung
des Preises ermöglicht;

6.  gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf
mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer
abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

7.  eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Infor-
mationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, ins-
besondere hinsichtlich des Preises;

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

9.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Be -
dingun gen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und An -
schrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den
Be trag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leis-
tung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist
(zugrundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten

Sparda-Bank Baden-Württemberg eG,
Am Hauptbahnhof 3,
70173 Stuttgart
E-Mail

kontakt@sparda-bw.de

Internet

www.sparda-bw.de
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10.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unter-
nehmer der Aufnahme von Be ziehungen zum Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

11.  eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder
über das zuständige Gericht;

12.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser
Wider rufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden,
sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit
Zu stim mung des Verbrauchers die Kommunikation während der
Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

13.  den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist,
nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leis tun
gen zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überzie-
hungs möglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungs-
möglichkeit, können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der 
Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, 
wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der 
Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) 
informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf 
erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertrags
erklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zuges-
timmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufs frist mit der Ausführung der 
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung 
von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs ver-
pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Ver trag von beiden Seiten auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Die Bank legt der gesamten Geschäftsbeziehung deutsches Recht zugrunde.

Auf den Kreditvertrag findet deutsches Recht Anwendung.
Es gibt keine Gerichtsstandklausel.

Die Informationen und Vertragsbedingungen werden in deutscher Sprache vorgelegt. Mit Ihrer Zustimmung werden 
wir während der Laufzeit des Kreditvertrags in deutscher Sprache mit Ihnen Kontakt halten.

Recht, das der Kreditgeber der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Kre-
ditvertrags zugrunde legt

Klauseln über das auf den Kreditvertrag 
an wend bare Recht und/oder die zuständige 
Ge richts barkeit

Wahl der Sprache
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Europäische Verbraucherkreditinformationen bei Überziehungskrediten

1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers

Kreditgeber

Anschrift

Telefon

E-Mail

Internet-Adresse

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kredits

Kreditart

Gesamtkreditbetrag
Obergrenze oder Summe aller Beträge, die 
auf  grund des Kreditvertrags zur Verfügung 
gestellt wird.

Laufzeit des Kreditvertrags

Sie können jederzeit zur Rückzahlung des 
ge samten Kreditbetrags aufgefordert wer-
den.

Überziehungsmöglichkeit (eingeräumte Kontoüberziehung)

Die Bank stellt Ihnen eine Überziehungsmöglichkeit (Kontoüberziehung) mit einem Kreditrahmen auf Ihrem Girokonto 
unbefristet zur Verfügung. Über den eingeräumten Kreditrahmen können Sie frei verfügen. Eingehende Zahlungen 
werden grundsätzlich verrechnet. Die Zinsabrechnung erfolgt im Rahmen der Kostenabrechnung für Ihr Girokonto.

0,00 Euro

unbefristet

Ja.

3. Kreditkosten

Sollzinssatz oder gegebenenfalls die verschie-
denen Sollzinssätze, die für den Kreditvertrag 
gelten

Dieser Sollzins wird wie folgt berechnet:
Der Monat wird mit 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen berechnet (30/360).

Der Sollzinssatz beträgt % p. a. und ist gebunden bis zum Ende des Quartals.
Bzgl. der Änderung von Sollzinsen vereinbaren die Vertragsparteien folgende Regelung:
Den Sollzinssatz für das folgende Kalendervierteljahr wird die Bank umgehend schriftlich mitteilen. Danach wird die Bank 
2 Monate vor dem Ende der Sollzinssatzbindung ein neues Angebot unterbreiten. Bei einer Sollzinsfestschreibung kön-
nen Änderungen frühestens mit deren Ablauf erfolgen. Sofern keine neue Sollzinsvereinbarung getroffen wird, kündigt 
die Bank die eingeräumte und/oder geduldete Überziehungsmöglichkeit (Kontoüberziehung). Bei der Bemessung der 
Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen (siehe Allgemeine 
Geschäftsbedingungen Ziffer 19). Während dieser Kündigungsfrist hat der zuletzt vereinbarte Sollzinssatz weiterhin 
Gültigkeit. Bei einer Erhöhung von Sollzinsen kann der Kreditnehmer den davon betroffenen Kreditvertrag innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kreditnehmer, so werden 
die erhöhten Sollzinsen nicht zugrunde gelegt und der zuletzt vereinbarte Sollzinssatz ist weiterhin gültig.
Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen.

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte

Beendigung des Kreditvertrags

Datenbankabfrage
Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und un -
entgeltlich über das Ergebnis einer Daten bank-
abfrage unterrichten, wenn ein Kredit an trag 
auf   grund einer solchen Abfrage abgelehnt 
wird. Dies gilt nicht, wenn eine ent sprechende 
Un terrichtung durch die Rechts   vor schriften der 
Europäischen Gemeinschaft untersagt ist oder 
den Zielen der öffentlichen Ordnung oder 
Sicher heit zuwiderläuft.

 Bank und Kunde können jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Im Falle der Kündigung durch die 
Bank wird diese dem Kunden eine angemessene Frist für die Rückzahlung einräumen. Im Falle der Kündigung durch 
den Kunden ist dieser zur sofortigen Rückzahlung verpflichtet.

 Bei Zahlungsverzug wird Ihnen ein Verzugszinssatz pro Jahr von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis zinssatz 
berechnet. Die Höhe des jeweils aktuellen Basiszinssatzes wird von der Deutschen Bundesbank jeweils zum 1. Januar und 
zum 1. Juli eines jeden Jahres durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger bekannt gegeben. Der Verzugszinssatz beträgt 
danach derzeit 8,12 % p. a. Die Geltendmachung eines konkreten Ver zugs schadens bleibt der Bank vorbehalten.

Kosten bei Zahlungsverzug
Verspätete Zahlungen können schwerwiegen-
 de Folgen für Sie haben (z. B. Zwangs ver kauf) 
und die Erlangung eines Kredits er schwe ren.

Seine eigenen Aufwendungen, wie z. B. Telefon, Internet und Porti, hat der Kreditnehmer zu tragen.Kosten

5. Zusätzlich zu gebende Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen

a) zum Kreditgeber

Eintrag im Handelsregister

Zuständige Aufsichtsbehörde

Der Kreditgeber ist eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart unter der Handels-/Genossenschaftsregisternummer Gen.-
Register-Nr.: 236
Die für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentralbank, Sonnemann-
straße 22, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, 
Deutschland); die für den Schutz der kollektiven Verbraucher interessen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 
60439 Frankfurt am Main.
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b) zum Kreditvertrag

Ausübung des Widerrufsrechts
Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Ka len-
der tagen den Kreditvertrag zu widerrufen.

Ausübung des Widerrufsrechts Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertrags bestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend 
unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Daten-
träger (z. B. Brief, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufs frist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf 
einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1.  die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche
Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und
die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;

2.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulas-
sung zuständige Aufsichtsbehörde;

3.  die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere An schrift, 
die für die Geschäfts beziehung zwischen dem Unternehmer und dem
Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Perso nen ver eini-
gungen oder Personengruppen auch den Namen des Ver tre tungs-
berechtigten;

4.  die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informa tio-
nen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;

5.  den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit ver-
bundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abge-
führten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann,
seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung
des Preises ermöglicht;

6.  gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf
mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer
abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

7.  eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Infor-
mationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, ins-
besondere hinsichtlich des Preises;

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

9.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Be -
dingun gen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und An -
schrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den
Be trag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leis-
tung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist
(zugrundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten

Sparda-Bank Baden-Württemberg eG,
Am Hauptbahnhof 3,
70173 Stuttgart
E-Mail

kontakt@sparda-bw.de

Internet

www.sparda-bw.de
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10.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unter-
nehmer der Aufnahme von Be ziehungen zum Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

11.  eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder
über das zuständige Gericht;

12.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser
Wider rufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden,
sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit
Zu stim mung des Verbrauchers die Kommunikation während der
Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

13.  den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist,
nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leis tun
gen zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überzie-
hungs möglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungs-
möglichkeit, können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der 
Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, 
wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der 
Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) 
informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf 
erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertrags
erklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zuges-
timmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufs frist mit der Ausführung der 
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung 
von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs ver-
pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Ver trag von beiden Seiten auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Die Bank legt der gesamten Geschäftsbeziehung deutsches Recht zugrunde.

Auf den Kreditvertrag findet deutsches Recht Anwendung.
Es gibt keine Gerichtsstandklausel.

Die Informationen und Vertragsbedingungen werden in deutscher Sprache vorgelegt. Mit Ihrer Zustimmung werden 
wir während der Laufzeit des Kreditvertrags in deutscher Sprache mit Ihnen Kontakt halten.

Recht, das der Kreditgeber der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Kre-
ditvertrags zugrunde legt

Klauseln über das auf den Kreditvertrag 
an wend bare Recht und/oder die zuständige 
Ge richts barkeit

Wahl der Sprache
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